
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des  

Beirates für Migration und Integration der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen 

am 10. 11. 202 4 

 

I. 

Zur Wahl zum Beirat für Migration und Integration ist 1 Person vorgeschlagen. 

Wahlberechtigt davon ist 1 Person. 

II.  

Zur Wahl des Beirates für Migration und Integration der Verbandsgemeinde Simmern-

Rheinböllen sind nicht mehr Personen zugelassen, als Mitglieder des Beirates zu wählen 

sind. Somit darf die Wahl des Beirates für Migration und Integration der 

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen gemäß § 56 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung 

nicht stattfinden. 

 

 

Simmern, 24.09.2024 

 

Michael Boos 

Wahlleiter 

 

 


